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5_ Aus der staatlichen Verpflichtung zur Sicherung des individuellen Existenzmini
mums folgt die staatliche Pflicht zur Bekämpfung derjenigen Umstände, die erfah
rungsgemäß besonders häufig zu einem Absinken des individuellen Lebensstandard.,
unter das Existen-i.minimum führen (mangelnde Ausbildung, fehlende Beschäfcigung
nachteilige familiäre Sicuationen, _Krankheit, Alcer, Beh'.nderung, usw.). Reg:Lmä.ßi�
sind Vorkehrungen gegen d1L-se Risken verfassungsrechdtch getroffen - -allerdings ofi 
nur in sehr allgemeiner Form. Wiederum aus verfa.ssungspolicischen Gründen ist d,
conuimtionl! ftrenda die Aufnahme encsprechender staatlicher Aufgaben bzw. Vcr
pfüchcungen auch in den Rechtsordl")ungen anzustreben, wo solche Aufgaben bzv.·.
Verpflichtungc:n bislang aus anderen Verfassungsbesrimrnungen bzw. -prim.ipien ab
gdeicet werden. 

6. Im Uarerschicd zur unbedingten staatlichen Pflicht zur Sicherung des individu
ellen Existenzminimums bedarf die staatliche PHicht zur Bekämpfung dieser Risiken
der einfach-gcscczlichen Umsetzung. Dem Gesetzgeber .�cehc dabei ein den Umfar.g
der jeweils vorhandenen öffentlichen Ressourcen berücksichtigender Ermessensspiel 
raum zu. Pflichten dieser An entfalten rechdiche Wirkungen vor :illern als Hinderni,
H.lr die ers,ttzlo�e Streichung einfach-gesetzlicher Ausgestaltungen, 

. Trotz vieler Unterschiede in Inhalt, Reichweite und rechrlicher Gewährleiscungs
form gibt es so ecwas wie ein gemeineuropäisches lv!inimalverscändnis von Sozi:tlsraat
lichkeic.
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In �anz Europa befinden_ sich die Systeme sozialer Sicherung im Umbruch. Während
d1-: mmel- und osreuropä1schen Reformländer versuchen, sozialistische „Erruauen
scbli.en". durch markcwirr�chafr�kompaci�le [nscrumente der Arm,ursbekämpfung zu
c:r,:::aen, 1st Westeuropa, reich wie noch nre, zum Schluß gekommen, daß es sich den
hc·rkömmlichen Umfang sozialer Sicherung nicht mehr leisten kann, ohne seinen Reich
tum ,.u gefährden. Ziel ist überall größere Effizien•z - des sozialen Nerzes und, was
nicht immer dasselbe sein muß, des Wirtsch.afrssyscems überhaupt.

:\Lich unter .,Effizienz'' selbst !äße sich natürlich Verschiedenes versrehen. Kbr dür
fi · . ber immerhin soviel sein, daß Effi1.ienz dabei nichc so sehr auf die Herstellung
St>,:i.1lcr Gem:hrigkeic, 1 sondern in erster Linie auf die Finanzierb:1rkeic von S01.i:illei
fümgen bezogen wird. Wenn Sozialleistungen w viel kosten, kann der Sc:iat, will er .sich
nicht weiter versch_u!den/ die _Einnahmen aus Srcucrn und Bt!iträgcn erhöhen oder die
Au,g:iben �enken, mdern er Leistungen kürze oder str<:ichc. Maßnahmen dic.�e_r Art m;i
d1,·n denn auch den HaupLinhalt alle.r akcue.Ilen „Reformp:ikece" aus .
.. , Dem A?bau des Sozi�lsra.:m::s sind allerdings chon politische Grenzen gesetzt. den.:n

hcrschre1tung durch die Abwahl der Regierenden bestraft "Wird. Einer AU!>"wcicuno der
�I g�bo.:nlas: sc�hen au�h wirrschaftlich,e Grenzen entgegen: Die Sanktion bestehr°hier
1:11 \..:rl

t:
st der 1nterm1ttonal1:n K�nkurrenzfahigkeir, höherer A.rbeirslusigkeic und einer

noch �roßeren ßela.-;rung di:s sozialen Systems. Im Mirrelpunkc sollt!n hier jedoch die
rc,hc_l1chen Grenzen stehen: Grenzen. die das Völkerrecht, das Europäische Gcme1n
si.h.1trsrechr und, vor allem, die Verfassungen di:r behandelten Staaten scm:n. [m fol
genden geh_t es �icht um �ine blo�e Aufühlung, sondern um eine T:vpologie im Hin
bl1c:k :mt die W1rkungswe1Se der einzelnen begrenz.:nJ.en Rechtselemente (1.). Bcs<.m
d.c1c �ufn:ierksamkeic gilt i�rer gecic�rlichen Durchsel'7.b:trkdt (11.). Im Ergebnis zeigt
s1�h em Zl<!mlrch guc :ibges1cherter Kern gemeinsam-:r europäischer Sozialstaa.dichk.::ir
( II 1 }.

1. Steuern

1. Begrenzungsfunktionen des Rechts

A. Erhöhung von Celdlefrtungspjlichten

Als gemeinsame :,rerfass�ngsrechtliche Vorgabe für die Abgabenbelastung ist (neben
form:ilen Erfordernissen wie dem Vorbehalt des Gesetzes) an erster Stelle der Gleich-
t 1 Zu den '.roblcmen. mit diese� Bcg_riff vgl. den Beitrag von Holländer in diesem Band 25; eine klare 
l, mr_ellung seiner ve1Sch1edcnen D1mens1oncn finder sich bei P. Koller, Soziale Güter und soziale Gerechtig-
<rt_- •n: _H.-J. �eh/�. Köhlcr/K Scdmann (Hng.), Theorien der Gerechtigkeit (Archiv für Rechts- und 
11:ilphrlosoph1e, Be,hcfr 56, 1994) 79.
1 Dazu z.B. Bcrichc Dcurschbnd 135. 
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heirssau zu nennen. Im 1;cnualcn Bereich der Einkommensteuer3 verlangt er durch
wegs eine Orientierung an Jer Lcistungsfahigkeir der Sreuerpflichtigen.1 Einige Verfas
sungen oder Verfo.ssuagsrichre fordern d,1rühcr hin:n1s eine progressive Besteuerung. 
also auch eine a.rm!i l smäßig höhere Bda ·cung der Besservcrdienenden.5 So oder so be
deutet das je<lenfal ls, daß Reiche grundsärzl ich mehr Steuern zahlen müssen als Arme '' 
Damit wird ein gewisses Maß an Umverteilung auch ohne ausdrückliche sozialstaatli
che G:iranrien verfossung ·rechdich verbindlich, weil schon der Gleichheitssau seih�: 
sozia.lsr:i:it!ich gcdeuret wird. Derselbe Effrkr läßt sich auch wva bei der Berücksich
tigung von Famil ienlasten beob:ichten, die in Osrem:ich ebenso gebott:n ist wie in 
Deutschland, obwohl die öscem:ichische Verfassung weder eine Sozialsc:iatsk!:iu.sel noch 
Familienförderpf1ichcen .:.nthälc. Allerdings handelt es sich hierbei jeweils nur um rela
tive Maßstäbe; über Grenzen, die unabhängig von der Besteuerung anderer Personen 
gelten, sagen sie uns noch n ichts. 

Solche Grenzen finden sich in zwei Richtungen - nach unten und nach oben. Zum 
einen ist in den Ländern, cj..ie ein verfassungsrechtl iches Existenzminimum anerken
nen, in der Regel auch eine Besteuerung dieses Existenzminimums nicht zulässig. ; 
Zum anderen wird überall dort, wo das Problem bereits diskutiert wurde, ein Verbot 
erdrosselnder oder konfiskacorischer Abg:ibcn anerk.innr .'1 Diese ßegn:m.ungen betre .
fen offensichtlich nur Extremfälle und lasse□ dem Gesetzgeber einen groHcn Spielraum, 
was als Sicherung für einen sinnvollen demokratischen Prozeß auch seinen guten Grund 
hat. Um so auffälliger sind in diesem Konrexr zwei jüngere Entscheidungen des deut 
·chen ßundesverfa;..sun·gsgerichrs zur Erb�chafts- und zur Vermögenssreuer, die de.
tJat viel strengere Besteucrun_gsgrenzen setzen. iu Angemerkr sei noch, d:iß auch schon

die üblich·en, weniger strengen Grenzen zwar nicht Steuererhöhungen zur Finanzie
rung des sozialstaatl icher Leistungen. wohl aber, wie übrigens auch die Verfassungsga
rantien de.� Erbrechts. der effektiven Erfüllung von Verfassungsaufträgen zur Herstel
l ung größerer ca.cs.:khl icher G leichheit 1 1  Grenzen setzen.

2. Sozialversicherungsbei tr:ige
Vieles v�n _dem, w:is für Sreuem und sonstige Abgaben gilt, etwa der Vorbehalt des

Gesetzes, die P !l ,chr zur Schonung des Existcmminimums und das Verbot erdrossel
nder Bda.,;cu.ngen, gil r auch fü� Soz.i�versichcrungsbeirrägc. Doch sind hier einige Be
sonderhem�n zu beachten. Soz1 alvers1chernngen sind soziale Versicherungen. Für ihre 

> . Zu sozi•(en Anfurderungcn ve�fassungsrechrlicher Art an die Zollbemessung Bericht Schweiz 270; zu
Gebühren B.:rlch« Dcul$ch.lanJ 12'¼ Anm. 40 und Schweiz 269; zur Unanwendbarkeit auf die Umsarzsceuer 
Bcri�hc DeurschbnJ 1 26 Anm. 46. 

1 Z.B. ßcrichre Bulgarien 1. 10; Dcucschbnd 127, Fr:rnkreich 1 5 1 ,  1 58; Öscerrcich 1 79; Schweiz 269.
� Vßl. �crich,e ?cucschl?nd 127: Fr:inkr.:ich 1 5 1 ; Portugal 2 1 6; ähnlich Spanien 28 1 .  
6 Pr:i.kusch tSt da,: :1.llccdings über.JI dort, wo Freiheit des Kapicalverkehrs hcmchr, also besonderes i n  der 

f::U,  schwc� duri.:hsea.bar und i:w-1ngc l:u manchcn Kompromissen; zu neuen Versuchen der Harmonisieric
rung der Zrnscnbcstcucrung tn d.c.r EU z. ß. FAZ �.8. 1 998, 24. 

Vgl. Berich,e. Deuw::hlanJ 1 28; O.,tem:ich 1 5. 
8 VgL Bcrichrc �ulg-:uicn 1 1 2; �cucschland 1 26: uchechische Republik 322; in der Schweiz gilt in die

sem Fall Jcdenfulls crn Verbot der .Emtmbung der Stcucr: Bericht 254 f. 
9 Berichte Dcucschl:md 1 J6; Oscerreich 1 79; Schweiz 269; Spanien 303; vgl. auch Bulgarien J 1 1  f; eine

Ausn.i1,imc mache Schweden! Bericht 240. 
10 Bericht Dcutschlantl l .36. 
1 1  Vgl. z.B. Berichce Deucschland 1 22 Anm. 27 und 1 27 Anm. 59; Spanien 28 1 , 289 ff, 
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1 ,:1:inzierung folgt daraus zweierlei: Zum einen muß sie schon aus Gleicbheirsgründen 
1::1 Kern auf Beirrägen beruhen, die grundsätzl ich nur von den Versicherten selbst 
und, da es sich dabei ja lemlich um Lohnbestandteile handelt, von ihren Arbeitgebern 
, ,:rlangc werden können, und diesen Beiträgen müssen grundsätzl ich Leistungsan
�prüche gegenüber rehen. Zum anderen dürfen die Beiträge n icht nur  □ach rein versi
< hcrungsrnathemarischen Grundsätzen en rsprechend den jewei l igen RL�iken da ein
?dnen Versichercen oder Versichercengruppen bemessen und mit individuell äquiva
k,ncn Leistungsansprüchen versehen werden .  Abweichungen sind bie.r n icht nur er-
1.rnht, sondern auch geboten: Wenn das jeweilige System n ich{ ein M indestmaß a.n
,,,zialen Elementen - z .B .  Staffelung der Beicräge nach Ei nkommen. unenrgeldiche
, ! i cvcrsicherung von Angehörigen, Zuschüsse aus Steuermineln o.ä. - enthälc, kann es
JI� sr.iadiche Pflichtversicherung keinen Bestand haben, denn die mit ihm verbun
J.:neo Eingriffe in Grundre1:hce und de□ freien Wettbewerb lassen sich n ur rechtferti
gen ,  wenn sie mit besonderen Leistungen verbunden sind, die zu rein m:irkrwi.rcscha.fr
l ichrn Bedingungen eben nicht erbra.chr we,den können. Die Verfo.ssungsgerichte der
hd1anddten Länder haben sich bislang mit dem ersten Grundsatz, dem Vc.rsichc.rungs
rrim.ip. und mit di:r Zulä.,sigkeit seiner Modifikation durch Elemente des Sol idaritiirs
f'r inzips befassen müssen; i: dc.r z.weice Grundsatz, die Pfl icht zum Solidaritäc$prinzip,
i,t d:igegen vor al lem im gemeinschafcsrechtlichen Kon text zum Gegenstand gerichdi
' her Eröm:rungen geworden . 1 

Die beiden Grundsätze sind allgcmeiner Nacur, ci.h .  sie gelren i m mer dann,  wenn 
,i..:h Jer Sc:i.ac dafür entscheidet, bestimmte Leistungen durch Sozialversicherungen 1..u 
-:rbringen. Diese Entscheidung selbst kann der poli tischen Weisheit des Gesetzgebers 
,:herlassen ble.iben 14 oder aber schon verfa.ssungsrcchclich vorgegeben sein .  Einige Ver
l Jssungen verlangen, näml ich nicht nur .,soziale Sicherheit", also die Abdeckung be
�t immter Risiken in i rgendeiner Form, V i  sondern gerade die Einrichtung von Sozial
venich.:rungen, und die en.-sprechenden Bestim mungen enthalten oft auch Finan
z1crung,rege.ln, die sich als Ausdruck der genannten Grundsät1.e verstehen l:tssen. 16 

'X'enn und solange es also S01..iaiversicherungssysceme gibt, i.�t eine belieb ige Um
gcsr.iltung der Beiträge rechdich unzulässig. Mit dec verfassungsrechtlichen Pflicht 1.ur 
Ccwährleisrung so·Lialer S icherheit oder gar zur Einrichtung von 501.i:ilversicherungs
wscemen sind wir jedoch bereits beim nächsten Punkc. 

B. leistung1kiirzung rmd -rtri:it-hung
Die Durchsiehe der Einzelberichte zeigt zweierlei: 
- Sozi�J leistungen können gekürzt oder gestrichen werden, entsprechende Maßnah

men si.nd aber wegen des Vorbehalts des Geserzes für Eingriffe in bestehende An-

' 11 Vgl. 1..8. Bcrichrc Bulgarien 1 06; Deutschland 1 37: Osce.rre.ich l 2; Spanien 292; Tschechische Re-
publik 322; Ung,,m 340. 345. 346. 

1 1 Vgl. EuG H, Rs. C 4 1 190, Höfiw·. Slg. 199 1 ,  1- 1979; R,;. C 1 59/9 1 .  C 160/9 1 .  Po11w, Slg. 1 993, 1-637. 
1' So in Osrerrcich. wo be:itr.igi,linanziertc Sozialversicherungen g,;w:ihlt wurden, und in Schweden, wo 

hrs 0nr kurzem sccuerfinanziC(ce Sysccme dominierten: vgl. Bcrichre Örn:rrcich 1 7 1 ,  1 72, 176, 1 78; Schwe
Jcn 225 ff. 

1 5 So z. B. in Frankreich: vgl. Bcrichc 1 44; :thnlich die völkern:chclichcn lnstrumcnce: ßcrich, 47,  55.  
16 Vgl. z.R Berichcc Bulgarien 1 00, 107; Deuuchla.nd 1 3 1 ;  l'orcugal 1 96. 2 1 1 ;  Schwci1. 246, 247, 26 1 ,  

263, 2_64; �ngarn 332 Anm. 39. 334. D�ebcn wcr_den manchm:il auch Fr.igen der Hct:UJzichung spezifis
cher Frnan:r:.tcrung"lucllcn - von den Ametcgebero brs zum Spielbankcnercrag - gen:gelt. 
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sprüche pol i tisch und rechtlich rechtfectigungspflichrig, auch wenn die betroffenen 
Leistungen verfassungsrechdich nich, geboten sin4. ,- Die Anforderungen sind dabei 
allerdings wn:ichst sehr gering: Je<le vernünfrig.: Überlegung, vor allem der Wunsch 
nach finam.ieller Konsolidierung oder Einsparungen . reiche aus. 1 � Das ist auch n icht 
weicer verwunderlich, denn Einsparungen ermöglichen eine geringere Abgabenbe
lastung und tragen damic iur Schonung der Grundrechte der Zahlungsverpfüch
ceten bei. 
Darüber h inaus setzen Völker-, Europa- und Verfassungsrecht dem Abbau von So
zialleistungen Grenzen. Mit der gebotenen Vereinfachung lassen sich hier fünf Arten 
ausmachen: drei allgemeine und zwei spezifisch sozialstaacl iche. 

1 .  Gleichheit 
Zunü hsc mul� jede Neugesulcung von Sozialleisrnngen <len Anforderungen dc::s 

Gkichheicsgebucs genügen. Das b.:di:ucec, daß Einzelne oder Gruppen beim ßaug 
von Sozialleistungen n icht ohne nusieichendcn Grund ben.1dm:il i gt ,  vor allem n ichr 
d:ivon :iusgcschlo.�sen wi:rdc:n dürfen - oder umgekchrc, daß Betroffene einen verfas
sung�rechrlich fun<liaccn Anspruch auf Teilhabe auch an eiscungen haben können , 
Jic a!s sokhe 011 e::rfassu.ngs wegen gar nich[ erbr.1chc wc.:n.l.:n müssi.:_n. 'X'c::gcn der 
\X'errung,-abhiingtgkei t dc.:r Bestimmung d<!S „ausr:!iche::nd.cn Grund.:.s" , der Kt'>mpliz.icn
heir der � ozialsvs[crni: und dcr inJi r.:kten Effekte von Anderun„en ist ihre Gleichheit 
skonform.icär i� einzdnen ofc .schwer zu beurteilen. Nichrsde�corrurz - oder ger.:i.de de
swegen - bildet sie.: einen ·eh, erpun.kc in verf.1SSungsgerichclichen Verfahren.' '' 

Fe Tt.uhalten i.�t dabei, daß der Cleichhcit�s:icz. wie schön im  Abgabenn:chc beo
bad,r c, ,!O auch in Vc.:rfo$�ungen ohnt: �ozialste1adiche Gehalte: eine gewisse soziale Auf� 
1.!dung erfährt: So hJt etwa der ösccrreichische Verfassung,gerich cshof entschieden , bet 
Kürzungen sei eine breite Streuung geboten ; sie d.ürfcen n icht cenJen1.iell wimchaft
liLh Schwäch.:re stärker trcffon. � 1 Das damit ausgt:drückce grundsärz.liche Vc::rbor einer 
Ktiu.1mg „von un ten nach oben" muß u iru;o mehr in uzi:ilscaatl ichc:n Verfassung.mrd
nungen gelten, die explizir oder implizit eine soziale lncerpretJtion der Glcichh.:it ver
bngen.� und eine Verstärkung erfahr es dort, wu l'S um Gruppen wie Frauen, Fami
lien oder behi.nderce Mcnscncn gehe, Jie wegen besrimmter ßcna h teiligungen unter 
<lern bc.�1 ndcr.:n 'chut-z dcr Verfassung stehen.�> 

Ein besonders schwieriges Gleichh;itsproble.m, das hi r nu.r nur angedeucec werden 
bnn ,  besreht schließlich in der ßt::hnndlung vo-n Austindt'.rnY Grundsätzlich wird 

, .. Vgl. z.B. Bcric.hte Bulgnricn 1 1 2. Frankrdch 145, 146, 1 56: Osrcrreich IG ; Porrugul 1 �1); .:hweiz 2 5 1 :  
Spunicn 284. 303; T«::hechisc:hc Republik 3 I II; allgemein auch die Lmdcsbcrichrc in R. HQfawm,/f. M,:rlt�. 
F M,r/i/E. Wi,dm"n (Hr�g. ). Rcdu:m,mlichkdr in Europa ( 1 996).U gL z.B Berichte Deutschland 1 37, 1 38 I; Fronkrdch l 6. 1 '1 Vgl. Berichte Bulg,,.ricn 1 02, l OG, 1 08: Dcutschl:uid 1 26 f. l J  ; Fr,nkrcich 1 58: Österreich 1 64 ff. 
1 0 f; Portug�l 198 ff, Schweiz 262, 26 f; Sp.,nicn 286, 29 1 ;  Tschechi.sche Republik 3 1 2  f. 320 f; Ung:irn 
33 . 344 f. 2o Oben 1.A l .  2 1  Buichc 164 Anm. 3 5 .  165. 

n Vgl. z.B. Berichte. Deuuchland 137 Anm. 1 17; Frankreich 1 50 f, 1 57; Portug,l 1 98 ff; Spanien 289 ff. 
H Vgl. z. B. Bcrichcc Bulg,rien 106 f, 109; Deutschland 1 27 f; Frankreich 144, 1 56 f; Portugal 1 90 f; 

Schwcit. 26 1 f; Sp,rnicn 2%. 
24 Vgl. Bcrichce Dcutschlnnd 1 26 f; Frankreich 1 52, 1 56, 1 57; Schweiz 262; Spanien 293, 298, 300, 30 1 .  

30!; Tschechische Republik 3 1 3. 3 14, 3 1 7, 3 1 9. 
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man sagen können, daß die Schlechterstellung von Ausländern zulässig ist, doch gelcen 
wesentliche Ausnahmen: Beirragsfundierce Leisrungen dürfen unter Berufung auf die 
mangelnde Scaacsbürgerschati: ebensowenig vorenthalten werden25 wie solche, die -
wie in vielen Staaten das Existenzminimum - schon von Veifassungs wegen jedem 
zustehen, der sich im Hoht:icsgebiec des jeweiligen Staates aufhält,16 und schließlich 
�rgeben sich Gleichbehandlungspflichten aus zwischenstaadichen Abkommen, fliI 
EU-tviicgl iedscaacen vor allem aber aus den einschlägigen gerneinschaforechtlichen 
Regeln: Diese verbieten n icht nur i:ine Diskrimin ierung von ausländischen EU
ßü.rgern. sondern verpflichten die Mitgl iedstaaten auch zur Anerkennung von An
spruchsvoraus.�erzungen, die in anderen EU-Ländern erworben wurden, und ermögli
chen über die Freizügigkeit von Arbeitnehmern, Selbstständigen und ihrer Angehöri
gtm und über die Dien;;deiscungs- und Warenverkehrsfreiheit n ich t zuletzt auch einen 
l:xport von besrimmten Leistungen, sodaß es auch auf den Woh nsitz oder Auf-enthalt
des Berechtigten n icht mehr ankommc.2 

Diese Gru.ndsärze sind von großer praktischcr Bedeutung, doch darf ihr rdaciver 
~harakcer nicht übersehen werden. Zunächst folgr aus ihnen n icht, daß Arme von 
Kürzungen generell aw.-iunehmc::n wären: Wei l  und soweit Sozialleistungen in erster 
Linie für Arme bc:srimmt sind, trifft ihre Kürzuno notwendioerweise in erster Linie 

d P . t, "' Arme; as .. nnzip der Kürzung von oben nach unten kann dann nur  zwischen Armen 
unJ noch Arm.:rcn gel ten. Und allgemein lassen sid1 aus den Gleichheicsverbün:run <>en 
k�ine origin:ircn Leiscungsn:chre unJ damit auch keine sozi:1.lscaadichen Mindcs�u:1r�n
t icn ablt'.ice� . sondern sie setzen voraus, daß a.nJer::n oder a.nd.:rswo Amprüche ge�vährc 
werd.:n. Mit anderen Worten: Erh:ilr niemand er„vas, ist ihnen auch Genüge getan. 

· 2. Vertrauensschutz
. We�den S01.iall�isrung�n gekü:zc oder ge�rrichen , kann dies die Lebensplanung der
: ßccroffencn crhebllch bc�nrrkhugen. Aus diesem Grund haben viele Gerichcc aus ver-
schicdenen verfussungsrechcl ichen Gewährleistungen, vor allem aus dem Gleichsatz und 
«.h:m Rechcsst-iatsprinzip, vimrauenssch urzgrenzen für solche MaEnahmen entwickelt. 28 

, �\ �I. E�MR l 9.6. l ?96, ZI. 3' II 995/545/63 !_, G,l)gr= gegm o,,.,m,ch, (Dcut.�ch�l Jurisrcnz.·icung
l H . '105 mit Anm. H,11/bronnrr (a.:i..O., 397); Bcnchc Osccrrcich ! 66 f. 'tur R�aktlon cles äsrcrreichi.,.:hen
G.:.,c�gd,.,rs C. t,,/u:,,i,. Di� Neuregelung des Anspruch, auf NotstnnJ..hilfc für Auslänckr - Vcrfu.<.<un-gs
rcchrl tchc und ccurop>rcchd1chc Überlegungen, (Osccrrcichische) Zciuchrifc für Arbeits- und Suzi:ilrcchc 1 •)98, 28. 

!(, Vgl. "t-8. Bericht Ocutschbnd 1 26.
"

7 Vgl. Bericbc G�meinschafu=hr 87 ff; ferner EuGH lu. C 160/96, Molmaar/AOK Badm-Wü,-,tm:bo-g,NJW 1 98, 1767 rr nc Anm. Fiiß,r, :i.a.O, !762� Rs. C 1 20/95. D,clm-!Ca.im d,·r ma/11di-, dn nnplayis priuis, NJW 1998, l 769; Rs. c l 58/96, K"hll/Union da ,aims � maWi,, NJW 1 998, 1 7 1 ;  S. Husur, Grundfr:,,gon �ec ExportpAich, i� cumpäisch�n Sozi,ln:c�c, t-:ieuc Zcitschrifr für SozialI�chc (im Druck); tu.r gepl.nren ,'\.nderung der g«me,ruchwrcchdtchcn Koorclinauonsrcgclungen FAZ 22.5. 1998, 20; iu ein.cm möglichen ertrugsvcrlerzungsverfahrcn gegen Dcurschbnd wegen der Verweigerung von Sozialhilfe gegenüber nach Deuochl,nd ru,chgckommcne� Angch?rig�n eines EU-,�icnchmcn FAZ 30.6. 1 998, 1 2; zu Unionsbürger• s�h.ft und Anspruch :tuf scudtchc Sozrallctscungcn aus soztologischcr Sichr vgl. den Bcitr,g voa La Torre, in du:sem Band, 3 1 .  
. H Vgl. Berichcc Dcum:hfand 1 37 f, Ostcrn:ich 164 f; Porrug:il 2 17; Schweiz 2 O f; T<chcchischc Repubhk 3 1 9  ff. Ung2rn 335. 34 1 ff. ferner T. Marauhn, Wircschmlichc und so.:i,lc Rechte. im Spiegel der Verfus

¼.ntechtsp�ung mictcl-_ und ostcurop�cc Sca.iccn unrer vergleichender Berücksicbcigung clcr deutschen
k r . sun�gertcht<barkctt. in: J. A. Frowc,n/T. Marauhn (Hrsg.). Grundfr:igcn der Vcrfussungsgcricbtsbar•c,c n Mmcl- und Osreuropo. ( l  998) 135  ( 192 ff} 
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Die dogmatischen Feinheicen dieser Figur, etwa die Abgrenzung von „echter" und 
„unechter" �ückwirk"1.mg oder die genaue Bestimmung des (schutzwürdigen und nichc
schurzwürd1gen) Venrauenscatbestands und seine Beziehung zu vorher erbrachten Bei
cr agsleiscungen, sind unterschiedlich entwickdc. Auch vermischen sich in manchen
Encscheidun_gen Gesichtspunlne des angemessenen Übergangs von der alten zur neuen
Regelung mit solchen der Schuczwürdigkeit des alten Anspruchs und der Zulässigkeit
der neuen Regelung sdbsc - a.40 mit dem, was hier unter den folg<!nden Punkten be
handele wird. Zwar muß der Übergang - z.B. durch Fristen - umso sanfter gestalcec
werden, je wichtiger der alte Anspr�ch ist, je stärker er ve[mindert wird und je weniger
die Betroffenen die Nachteile der Anderung durch eigenes Verhalten noch vermeiden
können. Das kann in bestimmten Sicuac.ionen, etwa bei der Kürzung von bereits lau
fonden Renten oder Schwangerschafuleiscungcn dazu führen, daß VercrauensschurL
bis zu einem gewis.ren Grad in Subscanzschurz umkippe. Derselbe Effekt liege auch dort
nahe. wo nicht zwischen allgemeinem Vertrauensschuu und spezifischem Eigenrum
sschuu beim1gsfundierter Leistungen unterschieden wird. 19 \V/o dies jedoch_ der Fall
ist, liegt der eigcncJiche Anwendungsbereich des Vercrauensschuczes im Übergang: Im
Regelfall verbiecee er nicht Kürzungen und Streichungen als solche, sondern nur einen
rückwirkenden oder allzu plötzlichen Entzug von Leiscungen. Ve.rcrauensschuczgren
ze.n sind dann temporäre. nicht inhalcJiche Grenzen.

3. Eigentumsschutz
Beitra.gsfundierce Leistungen der Sozialversicherung genießen in einigen Llindern

den besonderen Schutz des Eigentumsrechts. 0 Hier ist die Lage aber nichr eiohdclich:
In anderen Ländern wurd.:: dies von den Verfassungsgericheen bislang cxpli1.1c abge
lehnr.J1 Zwar fragt sich, ob diese Rechtsprechung aufn:chcerhaleen werden kann. weil
sich auch der Europäische Gerichtshoftür Menschenrechn: für die eigenrumsrechcJi
che Lösung entschieden hac. z Doch gerade aus europarechdicher Perspekrive kommt
es weniger auf die dogmatische Einordnung, sondern auf d:ts Ergebnis an, und dabei
dürften die Unterschiede lemlich niche so groß sein: Generell scheint sich die Er
kenntnis vorzudringen, daß Leisrungs.:insprüchc und -anw:inschafce.n in dem Umfang,
in dem für sie bereits Beitrige beuhlc wurden, stärkeren Schun verdienen als beicrag
sunabhängige Leistungen - sei es uneer dem Titel des Vertrauensschut�es, sei es unter
Berufung auf Eigentumsgarancien.33 Das zeigt, daß die Art der Finanzierung von So
zialleistungen auch verfassungsrechtlich einen Unterschied macht. Klar ist auf der an
deren Seite aber ebenso, daß auch beitragsfundierte Leistungen niche unancastbar sind:
Sie dürfen zwar nicht völlig enrwercec werden, und deshalb kommt hier zum tem
porären Vertrauensschutz auch ein Substanzschutzelement hinz�. Da_ aber die Sozia!
versicherung, wie erwähne, eben nicht nur aus Beiträgen finanz1en wird und auch die

29 Dazu gleich unten 3. 
30 Vgl. Berich[e Deutschland 138 f; Österreich 166 f; Schweiz 270; Ungarn 338 ff. 
31 Vgl. Berichte Frankreich 158; Tschcchisd,e Republik 320. 
32 Vgl. oben Anm. 25 und Bericht Österreich 166; die Anakcnnung des '."-nspruchs als F�ll des Eigen

tums i.S.d. des Art 1 t.ZPEMRK bildece in diesem Fall die Vorausmzung für die Anwendbarkeit der Gle1ch

heitsverbürgung des Ar[. 14 EMRK. Zur Position der Kommission Berich[ Völkerrecht 51; und ausführlich 

J. A. Frow,in/W P,11/urt, EMRK-Kommentar (2. Aufl. 1996) 772 ff. 
33 Vgl. z.B. Bericht Pormgal 220, 222. 
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Funktion eines sozi3:1en Ausgleichs �ac,34 �ann der beicrags�dierte Te�. des Leiscungs
,n�pruchs oft � rucht _ genau ermme!t, Jedenfalls aber eme strenge Aquivalenz von
Be1_rrag �d Le1stu� n1chr verlange w�rde?. Daher darf die Geserzgebung den Aus
gle1:h zwischen Vemche�_ungs- 1;1n� Sol�dantä�elemencen in den Grenzen des übrigen
Verfassung�rechcs auch fm bereits m die Versicherung einbezogene Personen neu ge
sralren. 35 Emer Verschlechterung der Bedingungen für neu eintrerende Personen oder
�berhaupc dem �usla�enlassen v-0n Sozialversicherungssyscemen stehe eigencums[echr
l1_ch �on· vorn�erem 01chcs entgege:1. Deshalb sind auch Eigenrurnsgrenzen, wenn man
1e mehr auf el.Ilzelne Personen bC7.lehr, sondern für das Gesamtsystem betrachtet, letzt-

lich nur temporärer Arr:.

4. Sozialstaatliche Verschlechterungsverboce
Die bisher genannten Grenz.en sind allesamt allgemeiner Natur: Gleichheiesverbür

gungen und Vertrauenschutzgebote sind für alle Rech_csgebiece relevant, und der An
wendungsbereich der Eigent�msgarantie liege primär sogar außerhalb sozialrechclicher
Frage_stel!ungen. Als �lgememe Grenzen gelten sie auch in Verfassungen ohne sozial
sraad1che '?ehalte, wie_ etwa das österreichische Beispiel deurlich macht. Allerdings
.,chützen diese allgememen Grenzen nicht gegen die diskriminierungsfreie und lano
fris�ige Ab�chaffung sämt\icher S�ziall_eiscungen. Für diesen Fall können nur spezifisdi
soz1alstaad1che Grenzen emschläg1g sem.

Hier lassen sich nun in einigen Ländern zunächse Verschlechterungs- oder Rück
schrittsverboce ausmachen. Sie funktionieren nach dem Prinzip, daß ein einmal erreich
ter (einfachgesetzlicher) sozialer Standard nur ausnahmsweise wieder gesenkt werden
kann - und zwar offenbar auch dann, und das mache das Besondere aus, wenn dieser
Stand über das verfassungsrechtliche Minimum hinausgeht. Diese Argumentationsfi
gur drängt sich in der Tat auf, wo Verfassungsvorschriften von der „fortschreitenden"
Verwirklichung bestimmter sozialer Gewährleistungen sprechen,36 sie findet aber auch
allgemeine Verwendung. Besonders ausgepräge wurde der Gedanke in Frankreich und 
Portugal,37 doch läßt sich wohl auch manche Enrscheidung in anderen Ländern darauf
zurückführen, wenn man das Rückschrittsverbot als inscieutionelle Kehrseite eines sub
stanzbezogenen, spezifisch sozialrechclichen individuellen Vertrauensschutzes.18 begreift.

Allerdings bringen verfassungsrechtliche Verschlechcerungsverboee die Gefahr einer
Versteinerung des einfachgesetzlichen Standards mit sich. Das Konzept einer verfas
sungsrechtlichen „Einbahnstraße" zu immer mehr sozialer Sicherheie beruhe auf einem
wircschafüichen Optimismus, der auch Lügen gestraft werden kann. Streng verstan
den, würde ein solches Verboe die notwendige Anpassung der Sozialgesetzgebung an
volkswirtschaftliche Rücksch.läge verhindern und letztlich den demokratischen Prozeß
in einem zentralen Bereich überhaupt lähmen. Entscheidungen, die Verschlechterungs-

34 Vgl. oben l.A.2. 
35 Z.B. Berichu: Deurschland 138 f; Ungarn 334,338,340 f: zur EMRK Frow,in/Peulurr (Anm. 32) m ff. JG VgL z."8. zur Verpflichtung, .fortschrcicend d.ie Uncncgcltlichkeir aller Bildungmufcn einzuführen", Be-

rich, Porrug:i.l 202; auch völkerrechrüche Bcsrimmungcn sind gelcgeodich so formuliort; vgl. -,;um P3kt über 
wimchaftliche, soziale und kulturelle Rechte Bericht Völkerrecht 48; zum Gemeinschafom:hr Bericht 94 
Anm. 182. P Vgl. Berichre Frankreich 146, 152 f, 155. 156; Portugal 188,216 ff. 

JK Dazu oben I.B.2. 
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verbote starr auslegen, 39 sinci daher auch vereinzelt geblieben. Wenn Verschlechcerungs
verbote aber flexibel verstanden werden, laufen sie letztlich nur auf eine verstärkte
Rechcfercigungspflicht hinaus. Kürz.ungen und Streichungen sind dann möglich, wenn
sie einer Abwägung unter Berücksichcigung der besonderen Bedeutung der jeweiligen
sozialen Gewährleistung standhalten. Als abwägungsfeste Untergrenze fungiert dabei
das verfassungsrechtlich geborene Sozialstaatsminimum.

5 . Sozialstaadiche Mindestgewährleistungsgebote
Während der Inhalt von Verschlechrerungsverboten vom jeweils erreichten Sozial

standard ausgeht, also relativ und immer neu fi,c_ierc wird, bestimmen Mindestgewähr
leistungsgebote, welches Ausmaß an sozialer Sicherung der Staat jeden'.alls, als_o _unab
hängig von vorgängigen Zuständen, bereitzusteUen hat. Daß auch dieses Mm1mum
leczdich von der wirtschafrlichen Leistungsfähigkeit der jeweiligen Gesellschaft und
von ihren spei.ifischen Anschauungen über unzumutbares Elend abhä?gr, v�rsrehr sich
von selbst. Wirklich „absolute" Standards kann es im Leismngsbereich n icht geben,
doch entsprechen die ruer zu behandelnden Mindesrgewährleislungen noch am ehe
sten absoluten Grenzen. 

Solche Minima finden sich in allen berücksichtigten Verfassungen - mit der be
merkenswerten Ausnahme jener von Österreich und (mit Abstrichen) von Schweden,;0 

also von zwei Staaten, deren Sozialsystem auf e.infachgeserz.licher Ebene besonders stark
ausgeprägt und auch als identitätsstifrendes Element im poli�ischen B..:wußtsein_ der
Bevölkerung tief verankert ist. Die entsprechenden Gewährleistungen unce_rsche1�en
sich in ihrer Form - die Palette reicht von Verfassungsstruktur- und Scaam:1elbemm
mungen über Gesetzgebungsaufträge und E!nrichmngsg:iranti_cn bis zu Schut7.- . unJ
Förderpflichten aus Mens�e?würde, �re1�e1rs- �d Gl�1chhC1Cs.rechten �d S07.! �en
Grundrechcen4 1  - und nattirl1ch auch m ihrer Re1chwe1te unci ihrem 1nhalt. Diesen
Unterschieden soll hier im einzelnen nicht nachgegangen werden;42 konzentriert man
sich auf das Gemeinsame, wird deutlich, daß inhaldich jedenfalls die Absicherung ge
gen die klassischen Risiken von �ankhei�, _Arbeitslo:igkeit, M_utterschaft und Alter,
die subsidiäre Bereitstellung des Ex1stenzmm1mums, die allgemein: kostenl?se Grund
schulausb ildung und - auch aus rechtsstaatlichen Grundsätzen - die fina�z1elle Untc�
stützung Bedürftiger_ bei de� �nanspru�hnahme vo� Rechtsschutz da��zahlen. Soweit
damit wie beim Ex1stenzmm1mum, nicht ohenehm schon „absol ute Grenzen mar
kiert �ind, gibt es einen auch der langfristig_en Gestalcungsfreiheit der Geseczg�bu�g
entwgenen, ,.absolut" geschützte:i Kernbereich oder Wesens�ehalt,_ der etwa fur die
genannten Risk�n in ei_nem effektiven System besteht, das zummdest  1m Regelfall mehr
als die bloße Existenz sichert. .. Zu diesen verfassungsrechtlichen Gewährleistungen_ kommen en�sprechende vo lker-
vemagsrechtliche Verpflichtungen.43 Doch obwohl viele Staaten ihnen Vorrang vor

39 Vgl Berichte Portugal 2 1 8; auch Bulgarien 108. 
f 40 vi Berichte Österreich 1 6 1 ,  163, 164, 1 67, 168, 170, 172, 173, 176, 1 79; Schweden 227 f, 229 , 

23 1 ,  232, 233, 234 f. 236, 237, 239. . . . .. . B · h s _◄ 1 Zur .Yiclfalt der dogmatischen Figuren vgl. nur die besonders imposante Aufzählung 1m eric t pa 

nien 280. . . B d 3 h I" h F d G 42 Vgl. den zusammenfassenden Beric�t von Hofmann 1n diesem an , ; zur rec t 1c en orm er e-
währlciscungen und ihrer Durchsetzbarkeit unten [!. 

43 Vgl. Bericht Völkerrecht 47 ff. 
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dem eigenen Gesetzesrecht einräumen, bleibe ihre prakrische Bedeutung al s  Hindernis
fu.r Sozialabbau u.a. wegen ihrer Unbestimmtheit der weic:gehend fehlenden unmittel
baren Anwendbarkeit im nacionalen Recht und ihrer schwachen in cemarionaleo Durch
sm;ungsmechanismen gering.44 Ganz anders wirkt dagegen das Europäische Gerne.in
chafrsrechr für die Mitgliedstaaten der EU und solche, die es werden wollen: Vom

Arbeitsrechr und Mutce[schucz abgesehen, verfügt die Gemeinschaft zwar (noch) über
•eine eigentliche, über Koordinationszuständigkeiten hinausgehende soz.ialrechcliche
Kompetenzen und daher auch über keine entsprechenden Regelungen, und ihre all-
1:.cmeinen sozialen Programmnomen binden die Mitgliedstaaten nicht unmittelbar. Aber
die Freizügigkeitsregelungen des gemeinsamen Marktes können in der Praxis nur funk
c1onieren, weil - und wenn - in allen M.itgliedscaacen ein bestimmtes Minimum an
,(l7.ialen Gewährleistungen besteht. Als Folge der Freizügigkeit ergibt sieb somit wenn
nichr eine Pflicht so doch ein fakcischer Zwang -zur Aufrechterhaltung und in gewis
sem Maß auch zur Angleichung von S01.iallt.isrungen. Daß das gesamte gemein chafts
n:chdiche System auf der Ex-istenz staatlicher Sozialsysteme beruhe, zeige nicht zuletzt
J 1c T1.csache, daß die Gcwäh.rleistung soziakr Sicherheit im Beicrimprozeß durchaus 
rine Rol le spielt. 41

II. Gerichtliche Durchsetzbarkeit
Die beschriebenen Grenzen für den Sozialabbau wirken als Pflichten für den Staat,

insbesondere für seine Geseczgebung. Zu klären bleibt nun. inwieweit die Einhaltung
J icscr Pfl ichten von den bettoffcnen Personen auch gerichdich durchgesetzt werden
b:10. Di<' Anworr hängt n;itürlich auch von der spezifischen Ausgestaltung vor allem
Jcr Verfassuo�sgericbcsbarkeir und den prozessualen Regeln im_jeweiligen �and ab, die
11 1.:r nicht im einzelnen behandele werden können. Erwähnt sei nur, daß die Normen
ktrntrolle in Schweden allgemein geringe Bedeutung hat, in Frankreich nur präventiv
11nJ auf Initiative von anderen Verfassungsorganen möglich ist und in der Schweiz
ßundesgesecze nicht umfaßt, während in den übrigen Ländern derartige Beschränkun
�rn nicht bestehen und in Ungarn sogar die Popularklage gegen Gesetze offensteht. ;6

4 Vi;I. B�_ric.hre Bulgarien 1 0 1 ;  C:r3nkreich 1· 7 ff; Osterreich 1 62 f; Port�! 1 8-: Schwcd:n 2_28 _r; 
'.:hwc.iz 2 ') f: Sponicn 28 ff; Tschechische Republik 3 1 0  ff; Unga.rn 332 f:_ eine Awnahme gilt fuI die 
b/1,1 RK. Jie fn::ilich keine genuinen Sozialrcchre enthält. sondern n�ir un,er besnmmren Vom=eczungen auf 
"'",lrcchdiche Sochverhaltc Anwendung finJe.t: vgl Bericht Völkurechc 50 ff. . \\ Vgl. Berich< Gemeinschnfiuechr 73 Jf. 80 ff. 95; weiters o�cn Anm. V; z� b1ldun�•pollt1schcn -�cdcu
iung des Vertr.igs von Amsterdam C R11h1, Der E.urop:iische B_ilJun�,r:i.� - ein_ F"1I Rir den Eu.r:opa1sche!' 
c ;,richtshof? Ostecn::ichische Juristcmdtung 1998, 40'1; zur Sozioloo_l1cik im_ fr:vem:run�prozcß_ d,e Bcu:'f'" ,·mg der Bcirrittsstuten. die die Kommission u.a. im Hinblick au( die Verw1'.kl1chung wmsch.fthchcr sozll er 
und kultureller Rechte vorgenommen hBt: Agend., 2000, http://curop•.eu.mr/comm/dg l a/ogenda2000/cn/ 
,,p 111u,,u/ ... . jew•ils Teil 8 1 .2: Beiich, Bulg:,rien 97 Anm. 5, 104, ! 13 ,  1 1�, l 1 5: An. 38. 43. 87 b:iw. 88 
Jc:r Assoziationsabkommen mit Polcn und Ung:un, ,bged.ruckt z.B. in T. Lau{er (Hrsg.), EG - Polen - U ng,rn (l 993) 273, 339 (die anderen Europaabkommen "?th.al:cn _ebensolche Regelungen); WITl Zusammen
h,ng zwischen der Verteilung von Asylbewer�ccn auf di� Mitgl1edstallten __ und den dort _gewahrte? Soz�al
lcistungen FAZ 7. 1 . 1 998, 6; allgemein M. Hernu, D�r Einfl_uß_ der europa1schen Integration auf die Soz1al
politik, in: D. Döring/R. Hauser (Hrsg.}. Soziale S1�herhe1t in Gefahr 0995_) 1,83; 8. Schu�,, Vo,n der 
Wimcha.fcs- und Rechtsgemeinschaft über die Europä1�che Union zur Soz1alu�10n. a.a.O._'. 222, R. L,'Hoest,l.ur Bedeutung der .Sozialen Dimension" des europäischen_ Bmnenmarkres, m: W. Schoning/R. L Hoest 
!H rsg.}, Sozialstaat wohin? (1 996) 1 9 1 ;  E.-_U Hwt,r, Armut m _Europa ( 1 996) 1 14 ff. 

. 46 Vgl. Berichte Schweden 230; Frankreich 145,_ 1 59; Sc_hwe1z 258 f. 270, �7 1 ;  Ungar? 327 Anm. 4, zu� 
i nd ividuellen Durchsetzbarkeit gemeinschafcsrechchcher Mmdeststa.ndards Berich t Gemeinschaftsrecht 94 fi
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Dazu komme als Besonderheir der durch Gesetz oder Verordnung verfilgce Ausschluß 
der (verwalrungs-)gerichclichen Überprüfbarkeit bestimmter sozialrechdich releV\l.nter 
Gruppen von Verwaltungsenrscheidungen in Bulgarien und der Tschechischen Repu
blik - Beschränkungen, deren Vereinbarkeit mit  den Rechcsweggarantien der einschlä
gigen Verfassungen und, in bestimmten KonsceUationen, auch mit  Are. 6 EMRK aller
dings umscricren iscY 

So entscheidend auch diese Regelungen sind, so ist in umerem Koncexr doch die 
vorgelagerte Frage in teressanter, wieweit sich die genannten, in ihrer rechdichen Form 
sehr heterogenen verfassungsrechtlichen Gewährleistungen übcrhaupe als Grundlage 
für individueUe Begehren eignen. Diese Frage wird nun in all.en behandelten Ländern 
grundsätzlich verneine, meist aud1 für Bestimmungen, die als soziale Grundrech_te for
muliert sind; Ausnahmen betreffen in der Regel das Reche auf Sicherung des Existenz
minimums und auf kostenlosen Schulbesuch. •ß Allerdings gehe es dabei explizit oder 
unausgesprochen immer um die leiseungsrechcliche Dimension der �ntsprcchen1e::n Ge
währleistungen, also darum, ob der einzdne konkrete Ansprüche direkt aus soz1alstaa:lichen Verfassungsinhalten ableiten oder die geseczliche Umsetzung erfas�ungsrechd1-
cher Gewährleistungen verlangen kmn. Beim Umbau ode'. Abbau des Soz1al�t:1ates ha
ben wir es jedoch mit einer abwehrrechtlichen Konstellae10n zu tun, und dte.s macht, 
was auch mehrere La.ndesberichce ansprechen,'1� einen entscheidenden Unterschied. Auf 
einen Sacz gebracht bestehe dieser Uncerschied darin, da{! n�chc :m w spei.ifizier�n<l.: 
Leistungen vorenthalten, sondern konkrere, bereits geseczlich fesrgelegce Anspruch..: 
entzogen oder neue (Zahlungs-) Pflichcen geschaffe� w�rden. Der Entzug von konkre
ten Rechten und die Auferlegung neuer Pflichten stnd tn den -�ehandele:n Rechesord
nungen (unter Berücksichtigung ihrer pro-zessualen Besonderhe1cen) klassischer �eg;n• 
stand der gerichtlichen Anfo.titung durch die betroffenen Pers�nen .  Stehe nu�- e_tn \er
fahren offen das lecztlich zur Normenkontrolle fuhrt, können sie dann regelmaß,g auch
geltend machen, daß die zu.grundeliegen�en gese12lichen_ M:tßnahrne_� die angd:ü.hrten
verfassungsrechtlichen Grem.en überschre1ren, auch soweit diesen z.una��sc nuc ein _.,ob
jekcivrechclicher" Char�ter �ukomme. Al� Maßsta�. der Geseuesprüfung fun�ercn 
dann nichr nur der Gle1ch.he1cssao; und d1e Grundsatze de.s Vertrauens- und Etgen
cumsschuczes, sondern eben auch die aus Gesetzgebungsaufträgen, Ei_nri hcungsgaran
tien, sozialen Grundrechten und anderen Verfassungselemencen abgcl�ttecen Verschle0-
cerungsverboce und Minde.stgewährlciscungsgebote. ln den La.ndc!Sbem:hcen finden sich 
viele Beispielsfalle _zur 1�luscration dieses Me�hanismus.�� . _ . . Daraus ergibt steh eme auf den ersten B_lick merkw�rd1ge Asymmeme sozialer Ge
währleistungen: Die Betroffenen können sich gegen d,e Abs�haffun� von erwas weh
ren, dessen Einführung sie nicht verlangen können. Zur Erklarung dieses Effekts kann 
zu den völkcrrecbclichcn Verfahren. dle (abgesehen von jenen nach der EMRK) keine individuelle Beceili

gung zulassen, Berichc Völkm•chc 48 f. 50, 57 ff. . " lk  h ff: 47 Vgl. Berichcc B111garien 106; Tschechische Republik 314 f, 323 f; zur EMRK Benchce Vo errec ' 52 
Oscmdch 176; Frow,in/P�ukm (Anm. 32) 168 f. . 6. 43 V L Berichte Bulgarien 1 00: Deutschland 124, 127 f, 1 30 f; Frankreich \ 44, 145_ Anm. 22, 1 5  , Por: 
tugal 1f7 f. 1 89. L90. 1 94 f. 22 1 ;  Schweden 227, 23 1 ;  Schweiz 245, 250 ff, 270; Sp:in1en 284, 286, Tsche 

chiscbe Republik 309, 3 14, 3 LG. 3 l?i Ungarn 332, 336 . 
49 Z.B. Berich<<' Deutschland 1 24 � Portugal 1 9 1 ;  Ungarn 332. . . 
so y 1. nur Berichce Portugal \93; Spanien 304; Ungarn 334, 337: we1Cerc Fundscellen 1� den _Anmerkun

gen zu �eil II; zwar wurden nichc alle diese Verfahren von Privacpersonen ausgclösc, doch harcc dies durchaus 

der Fall sein können.

Rechtliche Grenzen für den Umbau und Abbau des Sozialsraaces 23 

beitragen, sich die B_egründung in Erinnerung zu rufen, die für das Fehlen der gericht
lichen Durchsetzbarkeit der meisten verfassungsrechdichen Sozi.tlgeha!te vor ihrer ge
setzlichen Umsetzung gegeben wird: Die einschlägigen Grundsätze, heißt es regelmä
ßig, sind für sich n icht bestimme genug, um aus ihnen konkrete Leistungsansprüche 
abzuleiten; sie bedürfen em der Konkretisierung durch die Gese12gebung, und diese 
hat viele Möglichkeiten, sie zu verwirküchen; die Verfassu.ngsgerichte dürfen der Ge
setzgebung aus Gewaltenteilungsgründen oichc eine besrimmre Form der Umsetzung 
von Verfassungsaufträgen vorschreiben oder sie durch die Zuerkennung vecfassungsun
miccelbarer Ansprüche ersetzen, denn damie würden sie nicht mehr Recht sprechen, 
sondern polit ische Gestaltungsaufgaben übernehmen, die ihnen nicht zustehen. Das 
isr ein gewichtiges Argumenc, wenngleich auch in solchen Situationen grundsäczlich die 
Möglichkeit nur fesrsteUender gerichtlicher Entscheidungen bleibt 1 - was allerdings 
den Becroffenen auch keine unmittelbare Abhilfe bringt. In abwehrrechdichen Konstel
larionen sticht das Argument aber von vornherein nichr. Hier hat die Geserzgebung 
d.ie unbestimmten Verfassungsgewährleiscungen ja bereits konkretisiere. Erklärt nun ein 
Verfassungsgericht die Abschaffung oder Verkürzung einer bestimmten Konkretisierung 
für verfassungswidrig, muß es da.für keine generelle Aussage über die richtige Form der 
Umsetzung sozialscaa.dich.er VerF,issungsgehalte treffen; als Begründung genüge, daß die 
neue Rechtslage die Mindestanforderungen nicht erfülle .  Wenige Verfassungsbestim
munuen sind so allgemeiner Narur, daß sie sich auch dieser schwachen, nur negativen 
Are v�n richterlicher lvlinde.srinhalts- oder Wesengehalrsbesrimmung encz.iehen. �z Ein 
entsprechendes Urteil ve::rpflichter das Parlament auch nicht dazu, die gewählte Kon
kretisierung in alle Ewigkeit aufrechtzuerhalten: Diese Pflicht endet, wenn die Gesetz
gebung einen ausreichenden und g�undr�cbcs�onfo_rm_en Ersatz für di_e ursprüngliche
'ozialregelung geschaffen hat. Damit bleibe die Freiheit des demokramchen Prozesses 
gewahre. Die festgestellte Asymmetrie i.st also bei näh�rem Hinsehen nichc v�rwu�der
lich, sondern nur konsequent, wenn der Gewalcenceilungsgrundsat:Z und die sozialen 
Gehalte der Verfa.�sung ernst genommen werden. 

III . Ergebnis 
Zusammenfassend läßt sich festhalten, daß der Abbau und Umbau des Sozialstaates 

in keinem der berücksichtigren Länder im ,Belieben der pol itischen Mehrheit �rehL 
Alle Verfassungen setzen ihm durch Gleichheitsgebote, Vercrauensscnucz und Eigen
tumsgarantie allaemeine Gren.zen relativer und temporärer Natur; manchen Verfassun
gen werden darüber hinaus relative, spezifisch sozialrechcliche Rückschritts- oder Ver
schlechterungsverbote entnommen; und fast alle Verfassungen en�alcen . .,absolute" ,
nicht uncerschreitbare soziale Mindestgewährleistungsgeboce und erweisen sich _dadurch 
:ils armutsfest. s3 Die Beachtung dieser Grem.en kann von kürzungs- oder streichungs-

)1 Vgl Berichce Dcucschland 125: Spanien 286: in Portugal wunl.c sog�r eine eigene (objektive) Verfahrens-
ur iur Festsccllung gcserzgeber15chcn Unrcrlasscns c1ngcrlchrc1: vgl. Bericht 1_95 ff. . . 

S� Die Jus1iziabiliciir wird etwa der Verpflichru.ng zu scaadichcr Vollbcschäfugungspoltcik abgesprochen: vgl. 
Bcrichcc Deutschl,nd 1 3 1 ;  Osrerrc.ich 170; l'ormg:il 205. SJ Der Schurz. durch die Verfusung_ isc noiürl!ch_ nur so _scack wie d

,°
r S�ucz der �crf

";'5
ung:_ vg_L z.B. d,e

.. Ewigkcicsgar.,ntic des deutschen Soz1a.lsca2tsprmz1ps (Bertcbc 1 20) emersem �d die !Tlll Zwc1d1mclm�hr
hcir bcschlosscnc.n Vcrfussungsbcstimmungen tlbcr Pensionsküaungcn von Polmkcrn, ubcr uncersch1edl1che 
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be
_�
ro!fen�n P�so_nen im Regelfall. auc? gerichrlich durchgesem werden; wo dies nichr

moghch !St, scheitert es regelmäßig nicht an der speziellen Natur sozialer Gewährlei
�tungen, s?ndem an allgemeinen Beschränkungen der Verfussungsgei:ichtsbackeir. Nur 
m Ösr�rre1ch und Schweden bleibt die Aufrechterhaltung des Sozialstaats dem gesell
schaftl1chen Konsens überlassen, der allerdings gerade in diesen Ländern besonders scark 
ausgeprägt ist. Einern radikalen Sozialabbau durch einzelne Staaten steht schließlich 
a'!-ch die Tatsache �ntgegen, daß dies der Freizügigkeit im Europäischen Binnenmarkt 
die Grun�age entziehe� würde. �dererseits bleibt der Sozialgesetzgebung trotz dieser 
Grenze� immer noch e1n beträchtlicher Spielraum. Die Parlamentsmehrheiten können
den �oz1alstaat also durchaus umbauen und. dort, wo er gut entwickelt ist, auch in er
heblichem Maße abbauen; nur müssen sie auf die Verteilungswirkungen entsprechen
der Maßnahmen achten und sich und ihren Bürgern dabei Zeit lassen. 

Trotz aller Unterschiede im einzelnen zeigen sich somit wesentliche Gemeinsamkei
ten: _im ähnlichen_ Zugan� zun:i Problem, und in einem im Kern deckungsgleichen Min
dest1nhalt an �0�1alstaathchke1t. D_ahinter stehen gemeinsame Grundvorstellungen von 
Recht und Polmk, von Demokratie, Gewaltenteilung und Gerechtigkeit. Sie sind, wie 
ein Blick in andere Regionen lehrr, europäisch, nicht universell. Hinter diesen Gemein
samkeiten verbergen sich aber auch, und das sollte nicht vergessen werden, existentiel
le Unte�schiede_ im Niveau der sozialen Sicherung: Der - als Richtgröße. für eine Viel
zahl sozialer Leistungen relevante - monatliche Mindestlohn in Bulgarien betrug 1997 
umgerechnet 18 D!'--1; das Landesarbeitsgericht Berlin hat dagegen einen Stundenlohn 
von 9,98 DM für e1nen gelernten Heizungsmonteur als sittenwidrig eingestuft. 54 

Alcersgrenzcn von männlichen und weiblichen Sozialversicherten und über z. T. rückwirkende Maßnahmen 
des jüngscen "Sparpakts" in Österreich (BGBI 1987/281, 1992/832, 1996/201) andererseits. 

54 Vgl. Bericht Bulgarien 105; LAG Berlin 20.2.1998, 6 Sa 145/97, FAZ 19.5.1998, 15. 

Zum Problem der Gerechtigkeit: strukturelle Erwägungen 

von 
Pavel Holländer, Brno 

1. Fragestellung

Im Anhang der zweiten Auflage seiner Rei.nen Rechtslehre 1 hat Hans Ki!Lren nicht 
weniger als 16 Gerechtigkeitsformeln untersucht Gedern das Seine; Jedem das Gleiche; 
Jedem nach se(ner Natur; Je�em gemäß seinem Rang; Jedem gemäß seiner Leistung; 
Jedem nach seinem Bedürfnis; Jedem ein Höchstmaß an Freiheit usw.), wobei er zu 
dem SchluB kam, daß diese Formeln encweder inhalcsleer sind oder zu verschiedenen 
Ergebnissen führen und daß rational und wissenschaftlich nicht zu entscheiden sei, 
welcher von ihnen der Vorzug gebühre. 

Klaus Adomeit hat zu diesem Schluß folgendes bemerkt: ,,Wer heute über die Ge
rechtigkeit nachdenken will, steht vor der Trümmerwüste, die Kelsen mit seinem Auf
satz ,Das Problem der Gerechtigkeit' (Rechtslehre, S. 357-444) hinterlassen hat. Un
barmherzig wird jede in der Denkgeschichte vorgelegte Konzeption als inhaltslos ent
larvt und verworfen: der wohl destruktivste Aufsatz in aller Rechtstheorie!"2 

Neben Kelsen kommt auch H L. A. Hart zu einem ähnlichen Schluß: ,,Solange nicht 
Kriterien dafür aufgestellt werden, welche Ähnlichkeit und welche Unterschiede als 
relevant gelten sollten, bleibt der Satz ,Gleiches gleich behandeln' ei.ne Le-erformel".J 

Anders aber meint Pm!r Koller, daß die formale Gerechtigkeit „nicht gam: leer ist". 
Denn „indem sie von uns verlangt, nach allgemeinen Regeln zu handeln, iruoweic un
ser Handeln dem Gebot der Gerechrigkeit unterliegt, zwingt sie uns, die Gesichcs
punkte, die wir für das Verhalten anderen Menschen gegenüber als relevant bea-achten, 
offen·wlegen und damit der kritischen Diskussion auszuserzen. Und wo immer be
stimmte Regeln des zwischenmenschlichen Verhaltens Geltung besitzen, fordert sie ei
ne gleichförmige und willkürfreie Anwendung dieser Regeln. Im Hinblick auf die Re
geln des Rechts impliziert das Postulat formaler Gerechtigkeit das Gebot der Recht
mäßigkeit staatlichen Handelns. Dieses Gebot verlangt die unparteiische Anwendung 
der rechtlichen Vorschriften, die Gleichbehandhmg aller Bürger entsprechend den Re
geln des Rechts unter Außerachtlassung aller rechtlich irrelevanten Umstände. Es ist 
darum ein wichtiges Teilelement der Gleichhi;ic aller Bürger vor dem Gesetz. "4 

Der „Streit" über die Leere der Gerechtigkeitsformeln hängt mit der Polemik über 
das Verhältnis zwischen dem Begriff der Gerechtigkeit und dem Begriff der Gleichheit 
zusammen.5 Dazu stellt I. Tammelo folgendes fest: ,,Bedenkt man, daß die Anwendung 

1 H. K,lun, Reine Rechcslehre, Wien 1960, 2. Aufl., Anhang: Das Problem dec Gecechcigkeic, S. 355-
444. 

2 K Adom,it, Rechtstheorie für Studencen, Heidelberg-Hamburg 1981, 2. Aufl., S. 180. 
3 H. L. A. Har� Concept oflaw, Dt. Übersetzung: Der Begriff des Rechts. Frankfurt a.M. 1973, S. 220. 
4 P. Koller, Theorie des Rechts. Eine Einführung. Wien-Köln-Weimar 1992, S. 281. 
5 Im Anschluß an eine hundertj:i.hrigc Tradition, di.c vor ...!lern von Arisr.orqes und Thomas von Aquin 

begründe� wurde, v':rbin��I eine Reihe v�a Gerechtigkeiß�onzcp�ionen den_ Begriff d�r �e":chc!gkeit _mit 
dem Begnff der Gleichheu. Aus dem Bereich der Rechrsph1losoph1c möchte ich :t1s lleup1el für diese Rieb-
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IV 

In Zielsetzung un d Methodik schließe dieser BanJ an unsere Projekre „Re.:hc.sstaat
lichkeit in Europa" (C.F. Müller-Verlag, Heiddberg, 1996) und .,Informalion, Medien 
und Demokratie. Ein europäischer Rechrsvergleich" (Verlag Österreich, Wien, 1997) 
an. Die Beiträge wurden im September 1997 im Rahmen einer Tagu.og in Brünn/Brno 
erörcerr, zu der wir neben Universitätskollegen wiederum eine Reihe von Verfassungs
richtern und anderen „Praktikern" gewinnen konnren (siehe dazu das Autoren- und 
Teilnehmerverzeichnis im Anhang). Nach einer Überarbei.tung im lichte der in 
Brünn/Brno geführten Diskussion un d aktueller EnrwickJungen geben die Berichte im 
wesendichen den Stand des Rechts Anfang 1998 wider. 

In gewisser Hinsicht stellt der vorliegende Band den Abschluß eines längerfristigen, 
mehrere Teile umfassenden Forschungsprojekts dar: Sein Ziel war es zum einen zu 
untersuchen, ob und in welchem Umfang sich hinsichtlich der zentralen verfassungs
und staatsstrukturellen Elemente Rechtsstaat, Demokratie und Sozialstaat gemeineuro
päische Standards feststellen lassen. Die Ergebnisse aller drei Teilprojekte lassen die Fra
ge eindeutig bejahen. Zum anderen sollte es zum Dialog �wischen Rechtswissenschaft
lern und -praktikc:rn aus „Ost und Wesr" und damit tur Überwindung der auch geisti
gen Teilung Europas beitragen. Nachdc:m die Teilnehmc:r an den früheren Vorhaben 
1995 und 1996 in Graz zusammengekommen waren, mag der Ort der letzten Tagung, 
Brünn/Brno als Sitz des tschechischen Verfassungsgerichts, Symbol dafür sein, daß wir 
diesem Ziel ein wenig nähergekommen sind. 

Für die Finanzierung der Tagung dürfen wir uns erneut bei der Robert-Bosch-Stif 
tung, Stuttgart, ganz herzlich bedanken, die auch wieder ein en erheblichen Zuschuß 
zu den Druckkosten gewährt hat. Dank schulden wir auch Susanne Karner für die Be
treuung der Drucklegung. 

Kiel, im August 1998 Für die Herausgeber: Rainer Hofmann 
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